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Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V., Bonn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme  
 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts  
sowie  

zum Entwurf einer Verordnung über die Versicherungsvermittlung 
 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
vom 24. März 2006 

 
 
 
I.   Vorbemerkung 
 
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), der die Interessen von 
mehr als ca. 40.000 hauptberuflichen Versicherungsvermittlern wahrnimmt, begrüßt es, dass 
die Bundesregierung mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie nun-
mehr vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2002/92/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermitt-
lung1 die Absicht zum Ausdruck bringt, nunmehr auch in Deutschland die EU-Richtlinie bal-
digst umzusetzen, damit die deutschen Versicherungsvermittler auch am Binnenmarkt teil-
nehmen können.  
 
Der neueste Entwurf enthält jedoch gegenüber dem vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit am 9. Dezember 2004 vorgelegten Referentenentwurf sowie den vorhergehenden 
Arbeitspapieren nur unwesentliche Änderungen und Ergänzungen, die im Wesentlichen  
 

• in dem Vorschlag der Ansiedlung der Erlaubnis- und Registrierungsbehörde bei den 
Industrie- und Handelskammern sowie 

• in der Aufnahme der Versicherungsberater in das Vermittlergesetz 
 
zu sehen sind. Es ist daher zu bedauern, dass der jetzige Entwurf nicht früher erstellt wurde, 
die von der Richtlinie vorgegebene Umsetzungsfrist unbeachtet blieb und die zahlreichen, 
berechtigten Bedenken gegen die schon in den früheren Arbeitsentwürfen enthaltenen Rege-
lungsvorschläge nicht berücksichtigt worden sind. 
 
                                                 
1 ABl. L 9/3 vom 15. Januar 2003 
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II.    Schwerpunktkritik 
 
1. Registerbehörde 
 
Der BVK begrüßt, dass das Ministerium die Absicht nicht weiterverfolgt, die Erlaubnisertei-
lung an die Versicherungsvermittler bei den örtlichen Gewerbeämtern anzusiedeln. Bei 
gleichzeitiger Errichtung eines einzigen bundesweiten Auskunftsregisters hätte der erforder-
liche ständige Datenaustausch zwischen den ca. 7.400 Gewerbeämtern und dem Zentralre-
gister zu einem unermesslich hohen bürokratischen Aufwand und zu vermeidbaren Kosten 
geführt. 
 
Der jetzige Vorschlag, die Befugnis der Erlaubniserteilung an die Versicherungsvermittler 
und deren Registrierung an die IHKs zu übertragen, kann zu einer wesentlich kostengünsti-
geren und weniger bürokratischen Lösung führen.  
 
Dennoch hält der BVK daran fest, dass die vorteilhafteste, weil kostengünstigste und unbü-
rokratischste Lösung in dem Vorschlag der Versicherungsbranche („Verbändelösung“) liegt, 
die, denkt man an die tradierte Kammerlösung in Deutschland und an die Übertragungen 
vielseitiger Hoheitsaufgaben auf private Unternehmen, auch ordnungspolitisch keinen ernst-
haften Bedenken ausgesetzt werden kann.  
 
Nicht nachvollziehbar ist auch, dass schon wegen der hohen Anzahl derer, die eine Erlaub-
nis zur Berufsausübung und eine Eintragung in ein Register beantragen werden, eine dezen-
trale Administration erforderlich sei. Wenn man den Versicherungsunternehmen und den 
Betrieben, die Versicherungen produktakzessorisch vermitteln, Erleichterungen bei der Re-
gistrierung bzw. bei der Beantragung der Erlaubnisbefreiung einräumen will, wie dies der 
Entwurf vorsieht, reduziert sich die zu administrierende Zahl der Gewerbetreibenden auf die 
Makler und Mehrfachagenten, mithin auf ca. 8.000 Makler und 3.000 Mehrfachagenten. Da-
bei ist auch nicht zu übersehen, dass von den vom GDV angegebenen 400.000 gebundenen 
Versicherungsvertretern nur ca. 78.000 hauptberuflich ihrer Tätigkeit nachgehen, hingegen 
ca. 300.000 jedoch nur nebenberuflich bzw. zeitweise Versicherungen vermitteln. Diese wer-
den aber zumeist keine Erlaubnis beantragen oder von der Erlaubnisbefreiung Gebrauch 
machen, da die Prämien für die nachzuweisende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
zumeist in einem unangemessenen Verhältnis zu den Provisionseinnahmen stehen und die 
Unternehmen keine Bereitschaft zeigen, das Haftungsrisiko unumschränkt zu übernehmen. 
 
Gegen die Übertragung der Erlaubniserteilung und Registrierung an die IHKs spricht, dass 
 

• diese die IHK-Gebühren nicht ausschließlich nach dem jeweiligen tatsächlichen 
Kostenaufwand festgesetzt werden, was innerhalb einer Verbändelösung möglich 
wäre. Der Gesetzentwurf selbst nennt in der Begründung (Seite 7) Beträge von 
400,00 € bis 1.500,00 € für die Zulassungs- und Registergebühren, während nach 
einer Kostenkalkulation der Beteiligten der Verbändelösung diese Gebühren mit ca. 
200,00 € angesetzt wurden.  

• Weiter spricht gegen die IHK-Lösung, dass die IHKs bisher keine Erfahrungen mit 
der Registrierung von Versicherungsvermittlern gewonnen haben, 

• dass die Dezentralisierung dazu führen wird, dass Beratungsnachfragen vor Ort 
entstehen und ein Angebot der Beratung zu einer weiteren Kostenerhöhung führen 
wird, und 

• dass bei 83 Industrie- und Handelskammern unterschiedliche Rechtsauffassungen 
entwickelt werden und sich dies z.B. bei Auflagen und Beschränkungen auswirken 
wird.  
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Schließlich stehen auch die unterschiedlichen Interessen der betroffenen Verbände, die 
Vermittlerinteressen selbst wahrnehmen, einer Verbändelösung nicht entgegen, da weder 
die Erlaubniserteilung, die Erlaubnisbefreiung noch die Registrierung Ermessensentschei-
dungen darstellen, vielmehr findet in der Registrierungsstelle eine reine „Urkundenprüfung“ 
statt. Die unterschiedlichen Auffassungen der verschiedenen Verbände betreffen nur die 
Festlegung der Qualifikationen sowie die Anwendbarkeit des Gesetzes auf verschiedene 
Vertriebsformen und Produkte. All dies wird aber gesetzlich zu regeln sein, so dass den un-
terschiedlichen Interessen bei der Erlaubniserteilung und Registrierung keinerlei Bedeutung 
beizumessen sind. 
 
 
2. Qualifikation / Fachkunde 
 
Der Entwurf des § 34d Abs. 2 Ziffer 4 der Gewerbeordnung (GewO-Entw) fordert als fachli-
chen Qualifikationsnachweis für die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung des Versiche-
rungsvermittlerberufes den Nachweis einer vor der Industrie- und Handelskammer erfolg-
reich abgelegten Prüfung, die sich an der seit 1991 von der Branche etablierten Ausbildung 
zum Versicherungsfachmann / –frau BWV im Umfang von 222 Stunden orientieren soll. Die-
se Regelung entspricht in vollem Umfang der vom BVK geforderten Mindestqualifikation für 
den zu regelnden Beruf. 
 
Aus den bisherigen Gesprächen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
vor allem denen der letzten Wochen, musste entnommen werden, dass diese Qualifikation 
einheitlich von all denjenigen gefordert werden sollte, die produktuneingeschränkt als Versi-
cherungsvertreter im Sinne von § 84 HGB tätig sind bzw. werden. 
 
 
a) Qualifikation bei Einfirmenvertretern 
 
Entgegen dieser Annahme und unter Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nach Artikel 3 
GG überlässt es der Gesetzesentwurf in § 34d Abs. 4 i.V.m. dem Entwurf des § 80 Abs. 2 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG-Entw) den Unternehmen, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Vermittler über die zur Vermittlung angemessene Qualifikation verfügen. Es bleibt damit 
völlig offen, welchen Maßstab das Unternehmen an die Qualifikation seiner gebundenen 
Vermittler anlegt. 
 
Diese Ungleichbehandlung hält der BVK für nicht akzeptabel, sie ist aus der Sache heraus 
nicht begründet und entspricht nicht dem schon heute in der Versicherungswirtschaft beach-
teten und eingehaltenen Usus, dass nur derjenige einen Vertretervertrag oder eine Courta-
gevereinbarung erhält, der entweder den Nachweis der BWV-Ausbildung zum Versiche-
rungsfachmann / -frau führt oder innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss erbringt.  
 
Der Gesetzesvorschlag, wonach die Unternehmen die Qualifikation ihrer Ausschließlich-
keitsvertreter bescheinigen können, ohne die Prüfung nach § 34d Abs. 2 Ziffer 4 GewO-Entw 
zu fordern, führt zu einer Abhängigkeit des selbständigen Vertreters von einem Unterneh-
men, aus der er sich u.U. nicht mehr befreien kann. Will er nämlich als erlaubnisfreier Einfir-
menvertreter später eine erlaubnispflichtige Tätigkeit als Makler oder Mehrfachagent auf-
nehmen, muss er dazu die erfolgreich abgelegte IHK-Prüfung nachweisen, auch wenn er 
Jahrzehnte lang gesetzlich berechtigt war, die gleiche Tätigkeit erlaubnisfrei auszuüben und 
dazu registriert war. Vielfach wird ein Nachholen der Ausbildung und der Prüfung schon aus 
Gründen des Alters oder der Unterhaltsverpflichtung Dritten gegenüber nicht mehr möglich 
sein. Gesetzlich ist daher sicherzustellen, dass die Erlaubnisfreiheit nur mit der in § 34d Abs. 
2 Ziffer 4 GewO-Ent vorgesehenen Qualifikation möglich ist und dass bei Wechsel von einer 
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erlaubnisfreien Vermittlungstätigkeit zu einer erlaubnispflichtigen keine zusätzlichen fachli-
chen Kenntnisse oder Prüfungen nachzuleisten sind.  
 
Der BVK sieht die Vorteile einer erleichterten Erlaubniserteilung und Registrierung der Ein-
firmenvertreter, wonach gem. § 80 Abs. 2 VAG-Entw die Prüfung der Zuverlässigkeit, der 
geordneten Vermögensverhältnisse und der Qualifikation - unter Beachtung des Vorgesag-
ten - dieser Vermittlergruppe den Unternehmen überlassen werden soll, soweit das Unter-
nehmen die Erfüllung dieser Voraussetzungen bescheinigt und eine uneingeschränkte Haf-
tungsübername erklärt.  
 
Unklar bleibt in diesem Zusammenhang aber, ob die Feststellung der Erlaubnisfreiheit bei 
den IHKs als Zulassungsbehörde liegen soll mit der Möglichkeit, die Erlaubnispflichtigkeit 
festzustellen, oder ob die erlaubnisfreien Versicherungsvertreter nur an das Register zur 
Eintragung zu melden sind.  
 
 
b) Qualifikation der Angestellten eines Erlaubnisträgers 
 
§ 34d Abs. 2 Ziffer 4 GewO-Entw sieht nach dem Semikolonzeichen vor, dass der Nachweis 
der abgelegten Fachkundeprüfung in größeren Vermittlungsunternehmen, unabhängig ob es 
sich um natürliche oder juristische Personen handelt, von einer „angemessenen Zahl von 
beim Antragsteller beschäftigten natürlichen Personen erbracht wird, denen die Aufsicht über 
die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist 
und die den Antragsteller vertreten dürfen“. 
 
Diese Bestimmung unterscheidet sich leider nicht von den auch ansonsten in den Entwürfen 
enthaltenen Unklarheiten, die durch unbestimmte Rechtsbegriffe wie hier dem der „ange-
messenen Zahl“ geprägt sind. Unklar bleibt selbst, in welchem Verhältnis die Bestimmung zu 
der des Abs. 6 steht, die ebenfalls von der angemessenen Qualifikation von den bei der 
Vermittlung mitwirkenden Beschäftigten spricht. 
 
Nach der Begründung zu der Bestimmung (Seite 16, letzter Absatz) soll die „Geschäftsfüh-
rung“ den Nachweis der Sachkunde auf andere vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen 
des Unternehmens delegieren können. Sie hat sicherzustellen, dass die gewählte Aufsichts-
person für die Qualifikation der mit der unmittelbar mit der Vermittlung betrauten Personen 
Sorge zu tragen hat. 
 
Offen bleibt bei dieser Gegenüberstellung von Gesetzesentwurf und Begründung, ob die 
aufsichtsberechtigten Personen selbst eine Erlaubnis und somit die Fachkundeprüfung 
nachzuweisen haben oder ob die „Geschäftsführung“ eine Übertragung der eigenen Erlaub-
nis an die Aufsichtspersonen vornehmen kann. 
 
Richtig kann nur sein, dass derjenige, der in einem Betrieb selbständig Versicherungsver-
mittlungsprodukte vermittelt, der die Beratung des Kunden durchführt und dessen Unter-
schriftsleistung herbeiführt, entweder eine eigene Erlaubnis nach § 34d GewO-Entw nach-
zuweisen hat oder unter der unmittelbaren Aufsicht einer Person steht, die eine solche Er-
laubnis erreicht hat. 
  
c) Qualifikation bei Gewerbetreibenden, die auf Antrag erlaubnisbefreit werden 
 
In § 34d Abs. 3 GewO-Entw ist vorgesehen, dass Gewerbetreibende, die Versicherungen als 
Ergänzung der im Rahmen ihrer Haupttätigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen 
vermitteln, auf Antrag dann von der Erlaubnispflicht befreit werden können, wenn sie u.a. 
ihre Tätigkeit als Versicherungsvermittler unmittelbar im Auftrage eines oder mehrerer Versi-
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cherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis nach Abs. 1 sind, oder eines oder mehrerer 
Versicherungsunternehmen ausüben. 
 
Die Privilegierung des produktakzessorischen Vermittlers ist von der Sache her angemessen 
und von der EU-Richtlinie über Versicherungsvermittlung durch Artikel 4 Abs. 1 Unterabs. 2 
gedeckt. 
 
Der Gesetzesentwurf vermeidet es allerdings, klare Vorgaben hinsichtlich der zu fordernden 
Qualifikation für unterschiedliche Versicherungen, die mit einem Hauptprodukt vermittelt wer-
den, gesetzlich zu formulieren. Es erscheint nicht ausreichend, durch die Benennung unter-
schiedlicher Fallgestaltungen in der Gesetzesbegründung (Seite 18 Absatz 2) Rechtssicher-
heit im Erlaubnisbefreiungsverfahren zu erreichen. 
  
 
d.  Qualifikation der Beschäftigten 
 
Im § 34d Abs. 6 GewO-Entw ist vorgesehen, dass Versicherungsvermittler, die nach Abs. 1, 
3 oder 4 von der Erlaubnispflicht befreit sind, über eine Erlaubnis verfügen oder auf Antrag 
eine Befreiung erhalten haben, dafür Sorge zu tragen haben, dass die direkt bei der Vermitt-
lung mitwirkenden Beschäftigten über die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung 
angemessene Qualifikation verfügen.  
 
Diese Bestimmung lässt in ihrer Formulierung nicht erkennen, wie sie sich von den Regelun-
gen des Abs. 2 Ziffer 4 Teilsatz nach dem Semikolon unterscheidet. Auch bleibt es offen, 
welche Qualifikation jeweils „angemessen“ ist. Dadurch, dass bei dem Begriff „Beschäftigte“ 
nicht zwischen den in den Agenturen angestellten Innen- oder Außendienstmitarbeitern und 
echten oder unechten Untervertretern differenziert wird, entstehen erhebliche Auslegungs-
schwierigkeiten. Auch ist der Begriff der „Mitwirkung“ zu unbestimmt.  
 
Richtig wäre es, die Art der Tätigkeit des Beschäftigten zu bestimmen und danach die not-
wendige fachliche Qualifikation festzuschreiben. Grundlage der Qualifikationsanforderungen 
kann dabei nur der Grad der selbständigen Vermittlungstätigkeit sein. Danach ergibt sich 
folgende Differenzierung: 
 

• Der nach § 84 HGB tätige selbständige Untervermittler, der alle Versicherungspro-
dukte vermittelt und der bis zur Unterschriftsleistung durch den Kunden die Bera-
tungsleistungen allein erbringt und den Vermittlungsauftrag an das Versicherungsun-
ternehmen weiterleitet, muss aus Gründen der Gleichbehandlung nach Artikel 3 GG 
die fachliche Qualifikation nach § 34d Abs. 2 Ziffer 4 GewO-Entw nachweisen.  

 
• Gleiches muss für den angestellten Außendienstmitarbeiter gelten, der in gleicher 

Weise den Kunden allein und selbständig berät und einen vollständig ausgefüllten 
und vom Kunden unterzeichneten Versicherungsantrag an seinen Dienstherrn oder 
an das Versicherungsunternehmen weiterleitet.  

 
• Geringere Qualifikationen können bei Beschäftigten gefordert werden, die nur einzel-

ne Versicherungsprodukte als echte oder unechte Untervermittler oder als angestellte 
Außendienstmitarbeiter vermitteln.  

 
• Keine Qualifikationsanforderungen sind an diejenigen zu stellen, die unter der Auf-

sicht eines registrierten Vermittlers in dessen Agentur Vermittlungsleistungen erbrin-
gen. 
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Wenn sich der Vorschlag des § 34d Abs. 6 GewO-Entw auf die Bestimmung des Artikels 4 
Abs. 1 Unterabsatz 4 EU-Richtlinie beziehen sollte, so muss der Begriff des „Beschäftigten“ 
ersetzt werden durch den des „Angestellten“, da die Richtlinie Bezug nimmt auf „natürliche 
Personen, die in einem Unternehmen arbeiten und die Tätigkeit der Versicherungs- oder 
Rückversicherungsvermittlung ausüben.“ 
 
 
3.    Informations- und Beratungspflicht des Vermittlers nach der EU-Richtlinie 
 
Der Gesetzesentwurf hält in § 42c VVG-Entw hinsichtlich der Beratungs- und Dokumentati-
onspflichten unverändert an den bisherigen Formulierungen der Diskussionspapiere sowie 
des 1. Referentenentwurfs fest, wonach gelten soll: 
 

„Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der 
Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des 
Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen 
Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versiche-
rungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu ei-
ner bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages nach Maßga-
be des § 42 d zu dokumentieren.“ 

 
Grundlage dieser Bestimmung ist Artikel 12 Abs. 3 der EU-Richtlinie über Versicherungs-
vermittlung, der folgende Formulierung enthält:  
 

„Vor Abschluss eines Versicherungsvertrages hat der Versicherungsvermittler, 
insbesondere anhand der vom Kunden gemachten Angaben, zumindest dessen 
Wünsche und Bedürfnisse sowie die Gründe für jeden diesem zu einem bestimm-
ten Versicherungsprodukt erteilten Rat genau anzugeben. Diese Angaben sind der 
Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrages anzupassen.“ 

 
Danach muss der Versicherungsvermittler  
 

• die Gründe, die ihn zum Rat für das vermittelte Versicherungsprodukt veranlasst ha-
ben, genau angeben und 

• beim Rat die Angaben des Kunden sowie dessen Wünsche und Bedürfnisse berück-
sichtigen, wobei 

• die Angaben des Vermittlers die Komplexität des angebotenen Vertrages berücksich-
tigen müssen. 

 
Während die EU-Richtlinie die Informationspflicht auf drei genannten Säulen aufbaut, sieht 
das Ministerium für Wirtschaft und Technologie acht Merkmale vor, wonach der Versiche-
rungsvermittler 
 

1. eine Befragungspflicht nach den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden hat, 
2. diese Pflicht besteht, falls   

a. die Schwierigkeit, das angebotene Produkt zu beurteilen, oder 
b. die Person des Versicherungsnehmers oder 
c. dessen Situation  

Anlass zur Befragung geben, 
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3. wobei der Beratungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis zu der zu zahlen-
den Prämie stehen muss und  

4. die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben sind,  
5. wobei dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungs-

vertrages zu dokumentieren ist.  
 
Die Beratungspflicht nach dem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie ist damit nicht nur wesentlich komplexer als die nach der EU-Richtlinie, sie 
enthält vielmehr auch wesentlich mehr unbestimmte Rechtsbegriffe, die einer Rechtssicher-
heit im Wege stehen. 
 
Der BVK schlägt daher weiterhin eine klare und verständliche Umschreibung der Informati-
ons- und Beratungspflicht des Versicherungsvermittlers vor, die wirtschaftlich auch zumutbar 
ist. Insbesondere wird vorgeschlagen, keine Ermittlungspflicht nach den Bedürfnissen des 
Kunden gesetzlich festzuschreiben, sondern nur eine Beratungspflicht, die einer 1:1 Umset-
zung der Richtlinie nachkommt. 
 
Die gesetzliche Beratungs- und Dokumentationspflicht sollte nach Meinung des BVK wie 
folgt lauten: 
 

„Der Versicherungsvermittler ist verpflichtet, den Kunden bezogen auf dessen Versi-
cherungswunsch hin angemessen zu beraten und die Gründe für den erteilten Rat 
anzugeben. Er hat den Kundenwunsch, seinen Rat und die Gründe dazu zu doku-
mentieren.“ 

 
In keinster Weise erscheint es akzeptabel, dem Vermittler die in § 42c Abs. 2 vorgesehene 
Pflicht aufzuerlegen, den Kunden bei Verzicht auf eine schriftliche Dokumentation darauf 
hinzuweisen, dass dies möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf eigene Schadener-
satzansprüche gegen den Vermittler hat. Bisher ist es dem deutschen Recht unbekannt, ei-
nem Dienstleistungsanbieter solche Verpflichtungen aufzuerlegen. Es sind auch keine Grün-
de ersichtlich, ausgerechnet und einzig den Versicherungsvermittler durch eine solche Be-
stimmung herabzuwürdigen. Die vorgesehene Regelung bevormundet den Kunden und dis-
kriminiert den Vermittler. Der Gesetzesentwurf baut hier einen Bürokratismus auf, den letzt-
lich der Verbraucher finanzieren muss. Das Ministerium wird hier an seine Zusage erinnert, 
die EU-Richtlinie im Verhältnis 1:1 umzusetzen und nicht mit zusätzlichen Auflagen zu ver-
sehen. 
 
4.   Übergangsbestimmungen 
 
Der Gesetzesentwurf sieht in § 156 GewO-Entw vor, dass diejenigen Versicherungsvermitt-
ler, die vor In-Kraft-Treten des Gesetzes bereits Versicherungen vermittelt haben, bis Ablauf 
von zwei Jahren nach In-Kraft-Treten keiner Erlaubnis bedürfen. 
 
Gleichzeitig wird in § 19 VersVermVO-Entw geregelt, dass diejenigen, die mindestens 2 Jah-
re vor In-Kraft-Treten des Versicherungsvermittlergesetzes den Abschluss als Versiche-
rungsfachmann und -frau abgelegt haben, den Fachkundenachweis nach § 34d Abs. 2 Ziffer 
4 GewO-Entw erfüllen. 
 
Der BVK begrüßt die zuletzt genannte Übergangsbestimmung, die zwar nicht von Artikel 6 
der EU-Richtlinie gedeckt ist, jedoch berücksichtigt, dass wegen der bisher nicht erfolgten 
Umsetzung der Richtlinie eine Rechtssicherheit bei denen nicht erreichbar war, die eine an-
erkannte Ausbildung i.S. des zukünftigen Gesetzes anstrebten.  
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Die zuerst angesprochene Übergangsbestimmung erscheint jedoch im Hinblick auf die vor-
gesehene Bestimmung des § 34d Abs. 4 GewO-Entw willkürlich und räumt denjenigen, die 
ohne jegliche Qualifikation als nebenberuflicher Vermittler bisher tätig gewesen sind, das 
Recht ein, auch weiterhin als erlaubnisbefreite Versicherungsvertreter tätig werden zu kön-
nen. Demgegenüber müssen Mehrfachagenten und Makler binnen einer Frist von zwei Jah-
ren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Qualifikation nach § 34 Abs. 2 Ziffer 4 GewO-
Entw nachholen, um weiter den Beruf ausüben zu können. 
 
 
 
III.  Einzelkritik zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsver-

mittlerrechts 
 

Zu Artikel 1 
Änderung der Gewerbeordnung 

 
Zu Nummer 2 (§ 11a Abs. 2 Ziffer 2)   
eingeschränkte Registerauskunft 
 
Die Verordnungsermächtigung betrifft das Eintragungs- und Löschungsverfahren der Regis-
terbehörden und der gemeinsamen Stelle und sieht vor, dass auch ein eingeschränkter 
Zugriff auf die Daten geregelt werden soll. 
 
Aus der Begründung zu dieser Vorschrift (Seite 10 1. Absatz) wird deutlich, dass die Allge-
meinheit keinen Zugriff auf Daten erhalten soll, die den Umfang der zugelassenen Tätigkeit 
betreffen. 
 
Eine solche Einschränkung ist aus der Sicht des Verbrauchers, aber auch aus wettbewerbs-
rechtlichen Erwägungen abzulehnen. Wenn, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht, auch sol-
che Vermittler registriert werden, die nur eingeschränkt Versicherungsprodukte vermitteln 
und nur eine angemessene Qualifikation bezüglich dieser Produkte nachzuweisen haben, 
muss der Verbraucher diese Einschränkung erkennen können, ansonsten führt die fehlende 
Registeraussage zu einer erheblichen Irrtumsgefahr. 
 
 
Zu Nummer 7 (§ 34d Abs. 1) 
Begriff „Versicherungsvermittlung“, Beratungsentgelt 
 
Abweichend von der Definition des Gesetzesentwurfs, wonach nur die gewerbsmäßige Ver-
mittlung von Versicherungsverträgen unter den Erlaubnisvorbehalt der Vorschrift fallen soll, 
umschreibt Artikel 2 Nr. 3 der EU-Richtlinie die Versicherungsvermittlung weitergehend als 
„Anbieten, Vorschlagen oder Durchführen anderer Vorbereitungsarbeiten oder das Abschlie-
ßen von Versicherungsverträgen oder das Mitwirken bei der Verwaltung und Erfüllung, ins-
besondere im Schadensfall.“ 
 
Der BVK hält es für richtig, die weitergehende Definition der EU-Richtlinie zu übernehmen, 
da auch die reine verwaltende Tätigkeit von Versicherungsverträgen sowie die Schadensab-
wicklung, die mit Beratungen auch zum Abschluss neuer Verträge verbunden sind, zu den 
Aufgaben eines Versicherungsvermittlers gehören und dessen Qualifikation im Kundeninte-
resse erforderlich ist. 
 
Der Entwurfsvorschlag sieht zudem vor, dass Versicherungsmakler im Firmengeschäft auch 
Beratungsentgelte vereinbaren können.  
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Der BVK schlägt wie im Gesetzgebungsverfahren zu einem Rechtsdienstleistungsgesetz vor, 
dass der Versicherungsvermittler grundsätzlich im Falle einer Beratung eines Kunden, die 
nicht zum Abschluss eines Vertrages führt, ein Beratungsentgelt vereinbaren darf. Dieser 
Vorschlag beruht auf den Erfahrungen, dass sowohl Versicherungsvertreter als auch Versi-
cherungsmakler in hohem Ausmaß und großem Umfang Beratungsleistungen z.B. in der 
betrieblichen und privaten Altersversorgung erbringen, die Verträge jedoch anschließend 
aufgrund des Tarifvorbehaltes des Altersvermögensgesetzes auf der Ebene der Tarifparteien 
erfolgen und der Vermittler daher seine Leistungen ohne Entgeltanspruch erbracht hat. 
 
 
Zu Nummer 7 (§ 34d Abs. 9 Nr. 2) 
Vermittlung von Lebensversicherungen für Bausparkassen 
 
Der BVK weist erneut darauf hin, dass die vorgesehene Bestimmung gegen EU-Recht ver-
stößt. Die Vermittlung von Risikolebensversicherungen für Bausparer auch im Rahmen eines 
Kollektivvertrages ist nach der EU-Richtlinie für Versicherungsvermittlung grundsätzlich er-
laubnispflichtig, was schon aus Artikel 1 Abs. 2 lit. b der Richtlinie hervorgeht. Danach sollten 
grundsätzlich unter den Anwendungsbereich der Richtlinie und somit auch der mitgliedstaat-
lichen Gesetze alle Lebens- und Haftpflichtversicherungen fallen, was zur Folge hat, dass 
auch die Vermittlung von Versicherungen zur Abdeckung von Bausparkrediten unter den 
Anwendungsbereich eines deutschen Versicherungsvermittlergesetzes fallen müssen und 
diese Vermittler ebenfalls eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine umfassende Haf-
tungsübernahme durch das Bausparkassenunternehmen nachzuweisen haben. 
 
 
 

Zu Artikel 2 
Änderungen des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 

 
 
Zu Nummer 1 (42b Abs. 2) 
Beratungsgrundlage 
 
Die einheitlich formulierte Mitteilungspflicht für Versicherungsvertreter und Versicherungs-
makler in einer Bestimmung erscheint missglückt und für Einfirmenvertreter unangemessen, 
da diese natürlicherweise nur auf die Produkte des Unternehmens hinweisen können, für die 
sie als Vermittler tätig sind. Sucht ein Kunde die Geschäftsstelle eines Einfirmenvertreters 
zum Abschluss eines Versicherungsvertrages auf, so ist es nicht nur bürokratisch, sondern 
abwegig, von ihm nach Abs. 3 eine schriftliche Erklärung abzuverlangen, wonach er auf die 
Mitteilung nach Abs. 1 verzichtet. Niemand käme auf die Idee, von einem „Opel-Händler“ den 
Hinweis abzuverlangen, dass er nicht „Ford-Produkte“ vertreibt.  
 
 
Zu Nummer 1 (42e) 
Schadenersatzpflicht 
 
Diese Bestimmung erscheint im Hinblick auf die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, insbesondere der §§ 278 ff und 831, entbehrlich, will man nicht zum Ausdruck bringen, 
dass die Regelungen des Allgemeinen Schuldrechts keine Anwendung finden. 
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Zu Nummer 1 (42f) 
Zahlungssicherung 
 
Die geplante Vorschrift erscheint ohne erkennbare Bedeutung, da eine Inkassotätigkeit des 
Versicherungsvertreters kaum noch vorkommt. Da jedoch eine Umsetzung des Artikels 4 
Abs. 4 der EU-Richtlinie über Versicherungsvermittlung zwingend ist, erscheint dem BVK 
von allen in der Richtlinie genannten Gestaltungsmöglichkeiten die hier vorgeschlagene als 
die Richtige. 
 
 
Zu Nummer 1 (§ 42k Abs. 2) 
Privatrechtlich organisierte Schlichtungsstellen, Gebühren 
 
Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass die bisherigen Ombudsleute im Versicherungsge-
werbe die Schlichtungsstelle im Sinne des Vermittlergesetzes übernehmen. Die Entwurfs-
formulierung sieht vor, dass die Schlichtungsstellen nur anerkannt werden können, wenn sie 
unabhängig und keinen Weisungen unterworfen sind, und in organisatorischer und fachlicher 
Hinsicht die Aufgaben erfüllen können. Bisher sind aber Vertreter derer, gegen die sich die 
Verfahren richten können, in keiner Weise an den Ombudsleuten, den Trägervereinen oder 
deren Beiräten beteiligt. Im Beirat des Ombudsmann für Versicherungen sind zwar Verbrau-
cherverbände, Vertreter der Versicherungsaufsicht, der Wissenschaft und der Politik vertre-
ten, nicht aber auch Versicherungsvermittler.  
 
Die in der Gesetzesbegründung (Seite 38 letzter Absatz) empfohlene Beteiligung der Versi-
cherungsvermittler an den Ombudsstellen sollte daher gesetzlich festgeschrieben werden. 
 
 
Entgelt bei Schlichtung 
 
Die Regelung, wonach die anerkannten Schlichtungsstellen vom Versicherungsvermittler ein 
Entgelt zur Finanzierung des gegen ihn eingeleiteten Beschwerdeverfahrens erheben kön-
nen, entspricht nicht verfassungsrechtlichen Maßstäben, da hier eine Kostentragungspflicht 
selbst dann festgeschrieben wird, wenn sich die Beschwerde als grundlos, unberechtigt oder 
nicht nachweisbar herausstellt.  
 
 
 

Zu Artikel 3 
Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

 
 
Zu Nr. 3 (§ 80b) 
Übergangsbestimmung 
 
Der Gesetzesvorschlag ist im Falle der Zusammenarbeit eines Versicherungsunternehmens 
mit einem gebundenen Versicherungsvertreter darin unlogisch, als der Vermittler gegenüber 
seinem eigenen Unternehmen dessen unumschränkte Haftungsübernahme nachweisen 
muss. 
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IV.   Einzelkritik zum Entwurf einer Verordnung über die Versicherungsvermittlung 
 
 
Zu § 1 Abs. 4 
Übergangsbestimmung 
 
Der Entwurf der Übergangsbestimmung lehnt sich an Artikel 5 der EU-Richtlinie über Versi-
cherungsvermittlung an, in dem das Bezugsdatum Anfang September 2000 genannt wird. 
Bei rechtzeitiger Umsetzung der Richtlinie wurde danach ein Bestandsschutz bei denen be-
rücksichtigt, die länger als 4 Jahre und 4,5 Monate bereits eine Versicherungsvermittlungstä-
tigkeit ausübten. 
 
Ausgehend davon, dass das deutsche Versicherungsvermittlerrecht erst zum 1. Januar 2007 
in Kraft tritt, wird aber - nur wegen der verspäteten Umsetzung der Richtlinie in Deutschland - 
ein Bestandsschutz erst dann anerkannt, wenn eine ununterbrochene Versicherungsvermitt-
lertätigkeit mindestens 6 Jahre und 4 Monate vorliegt. Die deutschen Vermittler werden da-
her allein deswegen schlechter gestellt, weil der Gesetzgeber das Vermittlungsrecht nicht 
rechtzeitig erarbeitet und verabschiedet hat. 
 
Die im europäischen Vergleich festzustellende Ungleichbehandlung sollte dadurch überwun-
den werden, dass eine Sachkundeprüfung bei denen entfällt, die bereits seit dem 1. Sep-
tember 2002 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig sind. 
 
 
Zu § 5 Abs. 1 
Produktakzessorische Erlaubnisbefreiung 
 
Der BVK hält es aus Gründen des Verbraucherschutzes und des Wettbewerbsrechts für 
zwingend, dass im Vermittlerregister bei einer produktakzessorischen Erlaubnisbefreiung ein 
Hinweis auf den Gegenstand der Versicherungsvermittlungstätigkeit erfolgt, zu der eine Er-
laubnisbefreiung erteilt wurde. 
 
 
Zu § 7 
Eingeschränkter Zugriff 
 
Nicht nachvollziehbar ist, dass ein Kunde nicht die Geschäftsanschrift seines Vermittlers bei 
dem Vermittlerregister abfragen können soll. Dies gilt umso mehr, als der Vorschlag zur Än-
derung des § 15 GewO eben diese Transparenz erzielen will. Genauso wenig ersichtlich ist, 
warum der Kunde keinen Zugriff auf den Namen und den Sitz des Unternehmens haben soll, 
das eine Haftungsübernahme für den für sich tätigen Einfirmenvertreter erklärt hat. 
 
 
Zu § 9 Abs. 3 
Haftungsnorm 
 
Nach dem Entwurf soll die Haftpflichtversicherung des Vermittlers nach § 34d Abs. 2 Nr. 3 
GewO-Entw Vermögensschäden abdecken, für die der Versicherungspflichtige nach § 278 
oder § 831 BGB einzustehen hat. Dadurch, dass der ebenfalls im Gesetzentwurf vorgesehe-
ne § 42e GewO-Entw nicht benannt wird, wird undeutlich, ob diese Bestimmung einen selb-
ständigen Haftungstatbestand enthält oder nicht.  
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Zu § 12 bis § 16 
Sicherheitsleistung 
 
Die EU-Richtlinie über Versicherungsvermittlung sieht in Artikel 4 Abs. 4 Maßnahmen zur 
Kundengeldsicherung vor, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, eine oder mehrere der 
genannten Alternativmaßnahmen zum Schutze des Kunden davor festzuschreiben, „dass 
der Versicherungsvermittler nicht in der Lage ist, die Prämie an das Versicherungsunter-
nehmen oder den Erstattungsbetrag oder eine Prämienvergütung an den Versicherten wei-
terzuleiten.“ 
 
Mit der in § 42f VVG-Entw vorgesehenen Fiktion der Geldempfangsvollmacht für das Versi-
cherungsunternehmen bei Prämienzahlungen durch den Kunden sowie der Regelung, dass 
eine Geldempfangsvollmacht des Kunden bei Zahlungen des Versicherungsunternehmens 
zu Gunsten des Kunden nur bei schriftlicher Vorlage angenommen werden kann, ist eine 
ausreichende Kundengeldsicherung erreicht, so dass es der gesamten Regelung des § 12 
nicht bedarf.  
 
Der BVK lehnt auch eine weitergehende Sicherheitsleistung durch Stellung einer Bürgschaft, 
der Absicherung durch eine Versicherung oder durch Stellung anderer Sicherheiten ab. Die 
vorgesehenen Regelungen sind völlig überzogen, sie führen zu einem enormen bürokrati-
schen Aufwand und zu hohen Kosten.  
 
Der BVK empfiehlt an dieser Stelle dringend, eine Umsetzung der EU-Richtlinie über Versi-
cherungsvermittlung nur im Bereich des notwendigen Regelungsbedarfs vorzunehmen und 
nicht die Anforderungen an den zu regelnden Beruf ins Unermessliche auszudehnen. 
 
 
Bonn, den 4. April 2006  
 

 
RA Gerd Pulverich 
Hauptgeschäftsführer 
  
 


